
den soll. Bei dieser Arbeit sind die Schöffen aktiv durch 
die Mitarbeiter der Justizorgane zu unterstützen.

Im Schöffenaktiv, zu welchem die Vorsitzenden der 
Schöffenkollektive der Betriebe, der Gemeinden und 
Städte und einige besonders aktive Schöffen eingeladen 
wurden, besprachen wir Aufgaben der Schöffenkollek
tive. Hier wurde festgelegt, daß jeder Schöffe nach 
seinem Einsatz am Gericht vor seinen Arbeitskollegen 
oder Wählern in Versammlungen der Nationalen Front 
Bericht erstatten soll. So hat z. B. der Schöffe Höland 
aus Großbreitenbach in Zusammenarbeit mit dem 
Schöffenkollektiv des Betriebes und der BGL in einer 
Arbeitspause vor 80 Kollegen über seine Arbeit be
richtet. Auf dieser Versammlung brachten die Kollegen 
zum Ausdruck, daß man solche Aussprachen öfter 
durchführen sollte. Der Schöffe Kühn aus Langewiesen 
hat in einer Versammlung der Wohnparteiorganisation 
der SED, zu der auch westdeutsche Gäste anwesend 
waren, Rechenschaft über seine Arbeit beim Kreis
gericht gegeben.

Die Formen der Verbindung zwischen Schöffen und 
Bevölkerung sind sehr vielgestaltig. Daher wurde im 
Schöffenaktiv bewußt keine bestimmte Form vorge
schlagen. So können die Schöffen z. B. am Arbeitsplatz, 
in Mitgliederversammlungen, Elternbeiratsversamm
lungen, Betriebsversammlungen oder Einwohnerver
sammlungen Bericht erstatten. Der Schöffe Sender, Di
rektor der Karl-Zink-Schule Ilmenau, verstand es sehr 
gut, in mehreren Elternbeiratsversammlungen über 
seine Tätigkeit als Schöffe zu berichten. Dabei behan
delte er besonders auch Maßnahmen, die Eltern und 
Schule treffen müssen, um zu vermeiden, daß Kinder 
später einmal straffällig werden.

In der Schöffenaktivberatung wurde auch vorgeschla
gen, persönliche Verbindungen zwischen den Schöffen 
und den Abgeordneten und Funktionären in den Ge
meinden und Betrieben herzustellen. Dadurch soll die 
gemeinsame Lösung von bestimmten Problemen inner
halb der Gemeinde gewährleistet werden. So kann man 
z. B. vor Kirmsen und ähnlichen Veranstaltungen Maß
nahmen zur Eingrenzung und Beseitigung von Schläge
reien, zur Einhaltung der Verordnung zum Schutze der 
Jugend usw. beraten. In einigen Orten, hauptsächlich in 
den abgelegenen, wenden sich Bürger in Rechtsange
legenheiten oft an die Schöffen. Gemeinsam mit Funk
tionären der örtlichen Staatsmacht versuchen die 
Schöffen, diese Fragen zu klaren. In Zweifelsfragen 
helfen die Berufsrichter.

Das Schöffenaktiv leitet die Schöffenkollektive in 
bezug auf die Berichterstattung der Schöffen laufend 
an. Besonders wichtig ist hierbei die Auswertung aller 
positiven und negativen Erfahrungen. Das Schöffen
aktiv wird dann seine Arbeit mit allen Schöffen und 
mit den Werktätigen gut erfüllen können, wenn es sich 
zur Lösung der einzelnen Aufgaben Arbeitsgruppen 
schafft. Jede Arbeitsgruppe wird sich konkrete Auf
gaben stellen. So beschloß die Arbeitsgruppe „Schöf
fenschulung und Arbeit mit den Schöffen“ Maßnahmen 
für die Verbesserung des Besuchs der Schöffenschulun
gen. Sie führte persönliche Aussprachen mit säumigen 
Schöffen durch, beriet auch über die Schwierigkeiten, 
die sie beim Besuch der Schöffenschulungen hatten, 
und schrieb an Gewerkschafts- und Parteileitungen der 
Betriebe. Auch die Presse wurde für die Verwirk
lichung dieses Zieles eingeschaltet. Der Erfolg dieser 
Tätigkeit drückte sich darin aus, daß der Besuch der 
Schöffenschulung von anfänglich etwa 50 Prozent auf 
75 bis 80 Prozent stieg.

Die Arbeitsgruppe „Rechtsprechung“ geht in ihrer 
Aufgabenstellung davon aus, laufend die Straf- und 
Zivilrechtsprechung auszuwerten und diese Auswer
tungen in den Schöffenschulungen bekanntzugeben. 
Z. B. befaßte sich die Arbeitsgruppe mit der Anwen
dung des Strafrechtsergänzungsgesetzes in unserem 
Kreis. Sie behandelte fünf Strafsachen und stellte da
bei fest, daß das Strafrechtsergänzungsgesetz im gro
ßen und ganzen richtig angewandt wurde. Jedoch wies, 
sie an Hand mehrerer Fälle nach, daß noch nicht in 
genügendem Maße von der öffentlichen Bekannt
machung gern. § 7 StEG Gebrauch gemacht wurde. Das 
war für die Richter ein Anlaß, ihre Arbeitsweise in 
dieser Hinsicht zu ändern. — In einer weiteren Sitzung

befaßte sich die Arbeitsgruppe an Hand von Straf
akten mit der Ermittlungsarbeit der Untersuchungs
organe. An dieser Besprechung nahmen ein Staats
anwalt und zwei Vertreter des Volkspolizei-Kreisamtes 
teil. In der Beratung wurde festgestellt, daß die Beurtei
lungen der Abschnittsbevollmächtigten oft ungenügend 
sind und sich dies ungünstig auf die Hauptverhand
lungen auswirkte. Es wurde festgelegt, daß ein Mit
arbeiter des'Gerichts und der Staatsanwaltschaft sowie 
ein Schöffe in einer Besprechung mit den Abschnitts
bevollmächtigten die Bedeutung der Ermittlungs
berichte darlegen und an Hand von Beispielen die 
Unzulänglichkeit dieser Berichte kritisieren sollen. In 
den nächsten Zusammenkünften will die Arbeitsgruppe 
Auswertungen der Rechtsprechung in Ehescheidungs
verfahren, Jugendstrafverfahren und bei Eigentums
delikten, letzteres insbesondere hinsichtlich der rich
tigen Beurteilung des Schutzes, des sozialistischen 
Eigentums, vornehmen.

Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe „Rechtsprechung“ 
kann sehr weitgehend sein. So hatte diese Arbeits
gruppe in einer Beratung über eine Ehesache fest
gestellt, daß der Unterhalt, gemessen am Einkommen 
des Unterhaltsverpflichteten, viel zu hoch festgesetzt 
worden war, so daß dieser überhaupt nicht in der Lage 
war, seiner Verpflichtung nachzukommen. Die Arbeits
gruppe hat nach gründlicher Untersuchung des Falles 
die Kassation dieser Entscheidung angeregt.

Eine wichtige Aufgabe bei der Erläuterung des 
sozialistischen Rechts und der Arbeit der Gerichte 
erfüllen die Schöffenkollektive. Sie sind jedoch nur 
dann von Bedeutung, wenn sie wirklich arbeiten und 
nicht nur auf dem Papier stehen. Im Perspektivplan 
wurde daher festgelegt, daß alle Funktionäre der 
Justizorgane zu ihrer Unterstützung herangezogen 
werden. Jeder Mitarbeiter wird in einem Kollektiv 
entweder in einer Gemeinde oder in einem Betrieb 
mitarbeiten. Es kommt dabei darauf an, daß durch 
diese kameradschaftliche Unterstützung die schöpfe
rische Initiative der Kollektive gefördert wird. Dadurch 
wird gleichzeitig eine ständige Verbindung der Justiz
organe mit den Schöffen garantiert.

Die Schöffen des Schöffenkollektivs Neustadt orga
nisierten in Zusammenarbeit mit dem Staatsanwalt des 
Kreises in volkseigenen Betrieben gemeinsame Sprech
stunden. Dieses Schöffenkollektiv organisierte auch in 
Verbindung mit der Nationalen Front einen Justizaus
spracheabend. An dieser Veranstaltung nahmen 300 Ein
wohner teil. Die Veranstaltung wurde vom Vorsitzen
den des Kollektivs, geleitet, der einen Bericht über die 
Arbeit des Schöffenkollektivs gab. Anschließend be
richtete ein Schöffe über seine Arbeit am Kreisgericht. 
Danach sprach der Staatsanwalt über sozialistische 
Grundsätze in der Strafrechtspolitik der DDR. Die 
Veranstaltung gab ein sehr anschauliches Bild über die 
Bedeutung der Schöffen.

Diese Beispiele zeigen uns sehr deutlich, welche 
organisatorische Kraft in den Kollektiven steckt. Wir 
haben uns daher im Perspektivplan das Ziel gesteckt, 
überall, wo die Möglichkeit besteht, arbeitsfähige 
Schöffenkollektive zu bilden. Ein Schöffenkollektiv aus 
Frauen soll sich insbesondere damit beschäftigen, die 
Justizveranstaltungstätigkeit im DFD zu verbessern. 
Dieses Kollektiv soll auch bereits jetzt schon darauf 
hinwirken, daß bei der künftigen Schöffenwahl der An
teil der Frauen erhöht wird.

Über die Verbesserung der Beziehungen zwischen 
Volksvertretungen und Justizorganen erfolgten drei 
Beratungen. Die erste fand mit dem Kreissekretär der 
Nationalen Front, dem Sekretär des Rates des Kreises 
und einigen Schöffen statt. Die zweite Beratung erfolgte 
mit der Ständigen Kommission Innere Angelegenheiten, 
Volkspolizei und Justiz und die letzte in der Beleg
schaftsversammlung. Wir ließen uns von dem Stand
punkt leiten, daß sowohl das Gericht aus der Kritik 
und der Aussprache mit den Volksvertretungen als 
auch die Volksvertretungen und ihr Rat Nutzen aus 
der Arbeit der Justizorgane ziehen müssen. Im Per
spektivplan wurde darum z. B. festgelegt, daß Aus
wertungen der Tätigkeit der Justizorgane mit den 
Ständigen Kommissionen erfolgen sollen. Eine der 
ersten Festlegungen war, den Jahresbericht des Ge
richts auszuwerten. Weiter wurde festgelegt, daß im
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